
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/10/15 4Ob363/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1985

Norm

GewO 1973 §46

Rechtssatz

Nach den Materialien (395 BlgNr XIII GP 145) liegt, wenn die Merkmale des § 46 Abs 1 GewO gegeben sind, eine weitere

Betriebsstätte auch dann vor, wenn nur eine Teiltätigkeit des Gewerbes (auch eine solche gemäß § 50) in dem

betreffenden Standort ausgeübt wird. Teppichausstellung IV.
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